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Soziale Stadt Dürrlewang	


Herzlich willkommen 
  
zur Informationsveranstaltung 
 
für alle Eigentümer 
im Sanierungsgebiet  



 
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 
Abteilung Stadterneuerung und Bodenordnung 
Eberhardstraße 10, 70173 Stuttgart 
 
Heike Mössner   
Tel:    0711-216 20194 
E-Mail: heike.moessner@stuttgart.de   
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Soziale Stadt Dürrlewang 
Ansprechpartnerin und Projektleiterin 
für die Durchführung der Sozialen Stadt Dürrlewang  
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Was ist eine städtebauliche 
Sanierungsmaßnahme  

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind 
Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung 
städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert 
oder umgestaltet wird (§ 136 Baugesetzbuch). 
 
Seit den 70er Jahren können Gebiete, die 
städtebauliche und andere Missstände und Mängel 
aufweisen, als Sanierungsbiet förmlich festgelegt 
werden. 
 
Städtebauförderungsrichtlinien des Landes 
(StBauFR) 
§§ 136-171e des Baugesetzbuches (BauGB)  
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Stadterneuerung  
in Stuttgart 
 
Stadtweit rund 20 
laufende Verfahren in 
verschiedenen 
Programmen der 
Stadterneuerung 
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Sanierungsvermerk 

Der Sanierungsvermerk hat für den Eigentümer keine 

unmittelbaren Auswirkungen. Er dient lediglich als 

Hinweis an andere Ämter und an Notare, dass für 

bestimmte, das Grundstück betreffende Vorhaben und 

Rechtsvorgänge eine sanierungsrechtliche 

Genehmigung zu beantragen ist. 
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Genehmigungspflicht  

Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde: 
 
§  Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder  
  Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum Inhalt  
  haben 
§  Erhebliche oder wesentlich wertsteigernde   
  Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen 
§  Rechtsgeschäftliche Veräußerungen von Grundstücken  
  und die Bestellung und Veräußerung eines Erbbaurechts 
§  Die Bestellung einer Grundschuld 
§  Die Teilung eines Grundstücks	
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Vorkaufsrecht 

Die Gemeinde kann nach §24 BauGB das allgemeine und nach §25 BauGB das besondere 
Vorkaufsrecht ausüben.	
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Die Durchführung einer städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahme umfasst 

§ Die Umsetzung baulicher Maßnahmen unter 
Beachtung der in der Satzung festgelegten 
Sanierungsziele 

  + 
 
§ Die finanzielle Förderung dieser baulichen 

Maßnahmen mit Mitteln des Bundes, des Landes und 
der Stadt. 
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Die Abrechnung einer 
Sanierungsmaßnahme umfasst 

§ Die Aufhebung der förmlichen Festlegung des 
Sanierungsgebiets mittels Aufhebungssatzung 

 
§ die Löschung des Sanierungsvermerks im Grundbuch  

§ das Erheben von Ausgleichsbeträgen gemäß § 154 BauGB 
zur Entrichtung der sanierungsbedingten 
Bodenwertsteigerung 

Seite 9 



Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung    

Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde  
 

Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von Aufgaben 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Sanierung 
geeigneter Beauftragter bedienen.  
 
In Stuttgart sind dies in der Regel 
§ der Modernisierungsbetreuer  
§     der Energieberater 
+ in Soziale Stadt Gebieten zusätzlich 
§     das Stadtteilmanagement 

Seite 10 



 
 
Soziale Stadt Dürrlewang  
Voruntersuchungen 
 

 

Am 25. Februar 2014 beschloss  
der Ausschuss für Umwelt und  
Technik für das Gebiet  
Vaihingen 3 -Dürrlewang- 
vorbereitende Untersuchungen  
gemäß § 141 BauGB durch- 
führen zu lassen.  
Diese Untersuchungen ergaben,  
dass städtebauliche Missstände 
im Gebiet vorliegen. 
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    Für das Programmjahr 2015 wurde das gesamte VU Gebiet zur 
Förderung im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt  
– Investitionen im Quartier (SSP) angemeldet. Im Frühjahr 2015 
wurden Fördergelder in Höhe von 2,00 Mio. € bewilligt. 

 
 Am 15. Oktober 2015 beschloss der Gemeinderat die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebiets Vaihingen 3 -Dürrlewang-. 
  
 Am 22. Oktober 2015 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung der 
Sanierungssatzung im Amtsblatt. Seitdem ist diese rechtskräftig.  

 Soziale Stadt Dürrlewang                           Förderantrag 
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§  Die Laufzeit eines Sanierungsverfahrens beträgt  rd. 10 Jahre. 
 
§  Das festgelegte Sanierungsgebiet umfasst angepasst an die 

Höhe der Förderung zunächst ein Teilgebiet / das Kerngebiet 
des Gebiets der vorbereitenden Untersuchungen. 

§  Bei Bedarf können weitere Fördermittel in den kommenden 
Jahren beantragt + im Anschluss an deren Bewilligung das 
Sanierungsgebiet vergrößert werden. 

 
 
 

 
Soziale Stadt Dürrlewang 
Laufzeit 
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Soziale Stadt Dürrlewang  
Offene Bürgerbeteiligung 

Im Programm „Soziale Stadt – Investitionen im Quartier“ ist die 
offene Bürgerbeteiligung eine von Bund und Land vorgegebene 
Voraussetzung für die Städtebauförderung             in einem 
Sanierungsgebiet.  
 
Das Institut Weeber+Partner wurde als Stadtteilmanagement 
(STM) mit der Organisation, Förderung und Koordination der 
offenen Bürgerbeteiligung beauftragt. Das STM ist mit einem Büro 
vor Ort in der Osterbronnstr. 60 präsent und offen für Ihre Anliegen. 
 
Ihre Ansprechpartner beim Büro Weeber+Partner sind  
Carolin Schork + Maik Bußkamp. 
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Soziale Stadt Dürrlewang  
Modernisierungsberatung 

Die Stadt Stuttgart beauftragt zur Unterstützung der Eigentümer in 
einem Sanierungsgebiet sowohl einen sogenannten 
Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmenbetreuer als auch 
einen Energieberater.  
 
Die ORplan, Frau Christine Tritschler ist für Dürrlewang als 
Modernisierungsbetreuer beauftragt. 
 
Die igs, Herr Dirk Heinze ist für Dürrlewang für die energetische 
Beratung in Zusammenhang mit einer geförderten Modernisierung 
beauftragt. 
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Wesentliche Sanierungsziele 

§  Attraktivierung der Spielplätze + Grünanlagen 
 

§  Qualitative Verbesserung der öffentlichen Straßenräume in Gestaltung 
und Funktion 

§  Revitalisierung der Versorgungsfunktion von Einzelhandel, 
Dienstleistungen und wohnverträglichem Gewerbe 
 

§  Sicherung und Stärkung als Wohnstandort 

§  Verbesserung der Wohnumfeldqualität  

§  Stärkungder sozialen Infrastruktur 
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detaillierte Info‘s zu  
§  Modernisierungsförderung 
§  Abschreibungsmöglichkeiten / Nullvereinbarungen 
§  Ordnungsmaßnahmen 

folgen nun durch den von der Stadt für Sie  
     kostenlos zur Beratung + Begleitung beauftragten 
     Modernisierungsbetreuer: 
     Büro ORplan - ChristineTritschler 
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